
Name d. Schuldnerin/Schuldners: 

Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundvermögen und Personen, 
die Land- und Forstwirtschaft betreiben 
Ergänzungsblatt II zu Nrn. 25 und 26 des Vermögensverzeichnisses 

A. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (auch Mitberechtigungen) 

1. Handelt es sich um Grund-
stücke (bebaut oder unbebaut), 
Wohnungs- oder Teileigentum 
im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes oder grund-
stücksgleiche Rechte (z. B.
Erbbaurecht, Bergwerks-
eigentum)? 

2. Flur- und Flurstücksnummer 

3. Gemarkung 

4. Wirtschafts-/Nutzungsart 

5. Lage 

6. Größe 

7. Grundbuchführendes 
Amtsgericht 

8. Grundbuchbezirk 

9. Band- und Blattnummer 

10. a) Alleineigentum ja nein, sondern ja nein, sondern ja nein, sondern

b) Miteigentum 
(Bruchteil angeben!) 

c) Gemeinschaftsverhäitnis 
(z. B. Erben-, Gütergemein
schaft, Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts) 

11. Ist Zwangsversteigerung und/ nein ja, und zwar nein ja, und zwar nein ja, und zwar
oder Zwangsverwaltung ange-
ordnet? Von dem Amtsgericht 

Das Aktenzeichen lautet 

12. Ist der Grundbesitz belastet? nein ja, und zwar nein ja, und zwar nein ja, und zwar
(Art der Belastung und Berech-
tigte/n angeben! Bei Grund-
pfandrechten ist auch anzu-
geben, in welcher Höhe das 
Recht noch valutiert ist. Bei 
Eigentümerrechten ist anzu-
geben, ob diese außerhalb des 
Grundbuchs abgetreten 
wurden, wann und an wen!) 
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B. Anderes land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
(Miteigentumsrechte, Eigentumsvorbehalte, Verpfändungen, Sicherungsübereignungen und Pfändungen sind zu jeder der folgenden 
Nummern genau zu vermerken - vergl. Nr. 10 des Hauptbblattes -.)

13. Land- und forstwirtschaftliche  nein ja, und zwar 
Maschinen, andere Geräte und 
Fahrzeuge 

14. Viehbestände nein ja, und zwar 

15. Vorräte nein ja, und zwar 

16. Geschlagenes Holz nein ja, und zwar 

17. Einrichtung von Nebenbe-
trieben, z. B. Imkerei, Brennerei, 
Ziegelei, Mühlehbetriebe usw. 
Handelt es sich um umfang-
reiche Nebenbetriebe, so ist
hierfür das Ergänzungsblatt I
zu verwenden. 

nein ja, und zwar 
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